
 
 
 
 

 

 
ALLGEMEINE  VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 
Für die Anmietung eines Wohnmobils werden die nachfolgenden 
Allgemeinen Vertragsbedingungen Inhalt des zwischen dem 
Vermieter des Wohnmobils,  
 
der Firma Gaschnitz Camper  
(nachfolgend „Vermieter“ genannt) und  
 
Herrn/Frau _____________________________________ 
(nachfolgend „Mieter“ genannt) 
 
zustande kommenden Vertrages. 
 
1. Vertragsgegenstand und Zustandekommen des verbindlichen 

Mietvertrages: 
 
1.1 Durch den Abschluss des Mietvertrages erhält der Mieter das 

Recht, das Fahrzeug für die vereinbarte Dauer im 
vertragsgemäßen Umfang zu nutzen. Der Vermieter erhält 
dadurch insbesondere den Anspruch auf Zahlung des 
Mietzinses und sonstiger vertraglich vereinbarter Entgelte. 
 

1.2 Gegenstand des Vertrages ist nur die Anmietung eines 
Wohnmobils. Reiseleistungen bzw. eine Gesamtheit von 
Reiseleistungen (Reise) schuldet der Vermieter nicht. Die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Reisevertrag, 
insbesondere die §§ 651 a-l BGB, finden keinerlei Anwendung. 
Der Mieter führt seine Fahrt selbständig durch und setzt das 
Fahrzeug eigenverantwortlich ein. 

 

1.3 Bei Ausgabe bzw. Rücknahme des Fahrzeugs ist jeweils ein 
Übergabe- bzw. Rücknahmeprotokoll vollständig auszufüllen 
und zu unterzeichnen. Diese beiden Protokolle sind 
Bestandteile des Mietvertrages. 

 
1.4 Absprachen oder Erklärungen, die nur mündlich, ohne 

schriftliche Bestätigung, per E-Mail oder SMS erfolgt sind, sind 
in jedem Fall ohne rechtliche Wirkung. Der Abschluss eines 
Mietvertrages über das Fahrzeug kann nur schriftlich, in der 
Regel durch beiderseitige Unterschrift dieses Vertrages 
erfolgen. 

 
1.5 Der Mietvertrag kommt zwischen den Vertragsparteien 

zustande. Eine Übertragung oder Abtretung der Rechte aus 
dem Mietvertrag durch den Mieter auf andere dritte Personen 
ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher vorheriger Zustimmung 
des Vermieters möglich. 

 
1.6 Das Fahrzeug darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 

Vermieters nicht dritten Personen zum Gebrauch überlassen 

werden, es darf nur von den im Mietvertrag genannten Fahrern 
/ Mietern gefahren werden. 

 
1.7 Mehrere Mieter bilden eine Mietergemeinschaft. Jeder Mieter 

hat identische Rechte und Pflichten. 
 
2. Kündigung, Stornierungen: 
 
2.1 Ist ein Termin für die Rückgabe des Fahrzeugs nicht bestimmt 

(unbefristetes Mietverhältnis), so kann das Mietverhältnis von 
beiden Parteien unter Einhaltung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist (§ 580 a BGB) gekündigt werden. Wenn die 
Miete nach Tagen bemessen ist, kann die Kündigung danach 
gemäß § 580 a Abs. 3 BGB an jedem Tag zum Ablauf des 
folgenden Tages ausgesprochen werden. 

 
2.2 Bei befristet abgeschlossenen Mietverträgen ist die vereinbarte 

Mietdauer (Termine) für beide Parteien verbindlich, sie kann 
nur im gegenseitigen Einvernehmen verlängert oder verkürzt 
werden. 

 
2.3 Eine Kündigung oder Stornierung des Vertrages ist, außer bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von § 543 BGB 
beiderseitig ausgeschlossen. 

 
2.4 Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug spätestens zum 

angegebenen Zeitpunkt unter Berücksichtigung der üblichen 
Zeittoleranzen an den Vermieter zurückzugeben. Sofern der 
Mieter das Fahrzeug selbst beim Vermieter abgeholt hat, ist er 
verpflichtet, das Fahrzeug zum Vermieter zurückzubringen. 
Sofern Abholung durch den Vermieter vereinbart ist, ist das 
Fahrzeug zum angegebenen Zeitpunkt zur Abholung am 
vereinbarten Ort vom Mieter bereitzustellen. 

 
2.5 Das Mietverhältnis verlängert sich nicht automatisch, wenn der 

Mieter das Fahrzeug nicht termingerecht zurückbringt und dem 
Vermieter übergibt. Im Falle einer verspäteten Rückgabe kann 
der Vermieter eine Entschädigung gemäß § 546 BGB in Höhe 
des vereinbarten Mietpreises vom Mieter verlangen. 

 
3. Mindestalter des Fahrers, Führerschein 

 
Der Fahrer muss mindestens das 21. Lebensjahr vollendet 
haben und seit mindestens drei Jahren im Besitz eines für die 
jeweilige Fahrzeugklasse in Deutschland gültigen Führerscheins, 
z.B. der Klasse 3, der Klasse B für Fahrzeuge mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht bis 3.500 kg oder der Klasse C1 von 
mehr als 3.500 kg Gesamtgewicht sein. Der Mieter hat dafür 
Sorge zu tragen, dass nur Personen das Mietfahrzeug führen, 
die die vorgenannten Bedingungen erfüllen. Eine Vorlage des 
Führerscheins durch den Mieter und/oder den Fahrer bei 
Anmietung und/oder im Zeitpunkt der Übernahme ist 
Voraussetzung für die Übergabe des Wohnmobils. Kommt es 
infolge fehlender Vorlage des Führerscheins zu einer 
verzögerten Übernahme, geht dies zu Lasten des Mieters. Kann 
weder im vereinbarten Übernahmezeitpunkt noch innerhalb 
einer angemessenen Nachfrist der Führerschein vorgelegt 
werden, ist der Vermieter berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Es finden die Zu Rücktritt und Umbuchung der 
Ziffer 7 Anwendung. 

 
4. Versicherungsschutz 

 
4.1 Das Mietfahrzeug ist gemäß den geltenden allgemeinen 

Versicherungsbedingungen wie folgt versichert: 
 



 
 
 
 

Vollkaskoversicherung / Teilkaskoversicherung 
 
Die Haftungsfreistellung nach den Grundsätzen eines Teil- bzw. 
Vollkaskoschutzes mit einem Selbstbehalt pro Schadenfall in 
Höhe der Vereinbarung im Mietvertrag, soweit die 
Bedingungen keine volle Haftung des Mieters vorsehen, 
insbesondere entsprechend Ziffer 17 dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
 

4.2 Für eventuell beförderte Güter ist keine Versicherung 
abgeschlossen. Der Verlust von Wagenpapieren, Werkzeug, 
Zubehör und persönlichen Gegenständen geht stets zu Lasten 
des Mieters, soweit kein Verschulden des Vermieters vorliegt. 
Wagenpapiere dürfen bei Verlassen des Fahrzeuges nicht im 
Fahrzeug zurückgelassen werden. 

 
5. Entgelte und Zahlungsbedingungen 
 
5.1 Der Mietpreis richtet sich nach der jeweils bei Vertragsab-

schluss gültigen Preisliste bzw. nach den Vereinbarungen im 
Mietvertrag. Etwaige benötigte Mehr-Kilometer werden bei 
Fahrzeugrückgabe laut gültiger Preisliste berechnet. 
Kraftstoffkosten, Maut-, Park-, Camping-, Stellplatz- sowie 
Fährgebühren als auch Bußgelder und sonstige Strafgebühren 
gehen zu Lasten des Mieters. Das Mietfahrzeug ist vollgetankt 
zurückzugeben; andernfalls fallen Betankungskosten gemäß 
Mietvertrag an. Durch den Mietpreis sind abgegolten die Kosten 
des Versicherungsschutzes gemäß Ziff. 4 sowie für Wartung, 
Ölverbrauch und Verschleißreparaturen. 
 

5.2 Bei der Preisberechnung werden unterschiedliche Saisonzeiten 
berücksichtigt. Der Tag der Fahrzeugübernahme und der Tag 
der Rückgabe werden als ein Mietvertag berechnet, sofern das 
Fahrzeug zum vereinbarten Zeitpunkt fristgerecht zurückge-
geben wird (siehe auch Ziffer 9.7). 
 

5.3 Bei jeder Anmietung fällt zusätzlich eine einmalige Übergabe-
pauschale gemäß gültiger Preisliste an. Diese beinhaltet u. a. die 
betriebsbereite Übergabe des Fahrzeuges sowie eine aus-
führliche Fahrzeugeinweisung. 
 

5.4 Wenn die Forderungen aus dem Mietvertrag mit einer 
Kreditkarte bezahlt werden, gilt die Unterschrift des 
Karteninhabers als Ermächtigung, den gesamten Rechnungsbe-
trag dem betreffenden Konto bei der Kreditkartenorganisation 
zu belasten. Diese Ermächtigung gilt auch für Nachbelastungen 
infolge der durch den Mieter schuldhaft verursachten 
Schadensfälle (bis max. zum vertraglich vereinbarten 
Selbstbehalt) und Ordnungswidrigkeiten des Mieters 
einschließlich der dem Mieter zuzurechnenden Folgekosten 
(insbesondere Abschleppkosten). 
 

5.5 Kommt der Mieter entsprechend den gesetzlichen Voraus-
setzungen in Zahlungsverzug, beträgt der Verzugszins 5 % über 
dem Basiszinssatz. Soweit das Konto des Mieters keine Deckung 
aufweist oder der Mieter dem Lastschrifteinzug gegenüber 
seinem kontoführenden Institut widerspricht, ist der Vermieter 
berechtigt, die ihm entstandenen Kosten dem Kunden in 
Rechnung zu stellen, es sei denn der Mieter weist nach, dass 
dem Vermieter kein oder ein geringerer Aufwand und/oder 
Schaden entstanden ist. Wird bei Verzug des Mieters die 
Beauftragung eines Inkassounternehmens oder eine Anfrage 
beim Einwohnermeldeamt erforderlich, so hat der Mieter 
innerhalb der rechtlichen Vorgaben auch die dadurch 
entstehenden Kosten zu tragen. Darüber hinaus kann der 

Mieter von weiteren Anmietungen bei dem Vermieter 
ausgeschlossen werden. 

 
6. Reservierung  
 
6.1 Reservierungen sind nur nach schriftlicher Reservierungsbe-

stätigung durch den Vermieter verbindlich. Mit der schriftlichen 
Reservierungsbestätigung erhält der Mieter den Anspruch auf 
ein Wohnmobil in der gebuchten Fahrzeugkategorie. 
 

6.2 Nach Erhalt der schriftlichen Reservierungsbestätigung ist 
innerhalb von 7 Tagen (Zahlungseingang) eine Anzahlung in 
Höhe der Vorgaben in der schriftlichen Reservierungs-
bestätigung auf das in der Reservierungsbestätigung genannte 
Konto des Vermieters zu überweisen. Der Vermieter kann im 
Falle nicht fristgerechter Zahlung nach Mahnung und 
fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist zur Nacherfüllung vom 
Vertrag zurücktreten. Es  finden die Stornobedingungen der 
Ziffer 7.2 Anwendung. 

 

6.3 Der restliche Mietpreis muss bis spätestens 14 Tage vor 
Mietbeginn auf dem Konto des Vermieters eingegangen sein. 
Der Vermieter kann im Falle nicht fristgerechter Zahlung nach 
Mahnung und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist zur 
Nacherfüllung vom Vertrag zurücktreten. Es finden die 
Stornobedingungen der Ziffer 7.2  Anwendung.  

 

6.4 Bei kurzfristigen Buchungen >(weniger als 40 Tage bis zum 
Anmietdatum) ist der Mietpreis mit Abschluss des 
Buchungsvorgangs sofort zur Zahlung fällig.  

 

7. Rücktritt 
 
7.1 Es wird darauf hingewiesen, dass ein allgemeines gesetzliches 

Rücktrittsrecht bei Mietverträgen nicht vorgesehen ist. Der 
Vermieter räumt dem Mieter allerdings ein vertragliches 
Rücktrittsrecht im nachfolgend beschriebenen Umfang ein: 
 

7.2 Bei Rücktritt von der verbindlichen Reservierung werden 
folgende Stornogebühren fällig: 
10 % des Mietpreises bis zum 100. Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn, mindestens jedoch 75 € / Reservierung, 
 

20 % des Mietpreises vom 99. bis 61. Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn, 
 

40 % des Mietpreises vom 60. bis 30. Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn, 
 

60 % des Mietpreises vom 29. bis 15. Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn, 
 

70 % des Mietpreises vom 14. bis 8. Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn, 
 

80 % des Mietpreises ab dem 7. Tag vor dem vereinbarten 
Mietbeginn, 
 

90 % des Mietpreises ab 48 Stunden vor dem vereinbarten 
Mietbeginn. 
 
Maßgebend für den Rücktrittszeitpunkt ist der Eingang der 
schriftlichen Rücktrittserklärung beim Vermieter. Eine 
Nichtabnahme/-abholung gilt als Rücktritt. Zur Absicherung des 
Stornorisikos wird der Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
Versicherung empfohlen. 
 



 
 
 
 
7.3 Die Gestellung eines Ersatzmieters ist nur mit schriftlicher 

Genehmigung des Vermieters möglich. Dieser kann die 
Zustimmung nur aus berechtigten Gründen verweigern. 
 

7.4 Es bleibt dem Mieter unbenommen nachzuweisen, dass ein 
Schaden überhaupt nicht oder nur in geringerer Höhe 
entstanden ist. 

 
8. Kaution 

 
8.1 Zur Sicherung aller Ansprüche des Vermieters, die ihren 

Ursprung in diesem Mietverhältnis haben, einschließlich aller 
eventuellen Schadensersatzansprüche verpflichtet sich der 
Mieter eine Mietsicherheit (Kaution) in Höhe von EUR 1500.-.an 
den Vermieter zu leisten. 
 

8.2 Die Kaution ist spätestens eine Woche vor Übergabe des 
Fahrzeugs an den Mieter zur Zahlung fällig. 

 
8.3 Der Vermieter kann gegen den Kautionsrückzahlungsanspruch 

mit Forderungen aus dem Mietverhältnis aufrechnen. 
 
8.4 Bei ordnungsgemäßer und vertragsgemäßer Rückgabe des 

Fahrzeuges sowie nach erfolgter Mietvertragsendabrechnung 
wird die Kaution zurückerstattet. Alle anfallenden 
Zusatzaufwendungen und Kosten (z. B. Reinigungskosten, 
Toilettenreinigung, Betankungskosten, Schäden u. a.) werden 
bei Rückgabe des Fahrzeuges mit der Kaution verrechnet, 
sofern diese durch den Mieter zu tragen sind. Infolge eines 
Schadensereignisses anfallende Reparaturkosten kann der 
Vermieter auf Basis eines Kostenvoranschlages abrechnen. Bis 
zur abschließenden Klärung der Höhe der Kosten und der 
Kostentragungslast hat der Vermieter das Recht, die Kaution 
zurückzubehalten. 

 
9. Fahrzeugübergabe und Fahrzeugrückgabe 

 
9.1 Das Fahrzeug ist zu dem jeweils vereinbarten Termin (mit 

Beachtung der Uhrzeit) an am Sitz des Vermieters zu 
übernehmen und zurückzugeben.  
 

9.2 Bei Fahrzeugübergabe sind der gültige Personalausweis und der 
Führerschein im Original vorzulegen. 

 
9.3 Der Mieter verpflichtet sich, gemeinsam mit dem Vermieter bei 

Fahrzeugübernahme das Mietfahrzeug auf seinen schaden-
freien Zustand sowie auf die richtige Angabe des Tankstandes 
und sonstiger Füllstände, auf die Angabe zur Sauberkeit und auf 
das Vorhandensein von Zubehör und Umweltplakette hin zu 
überprüfen. Die durch den Mieter festgestellten Schäden, 
Fehlteile, Verschmutzungen und ungenügende Füllstände sind 
vor Fahrtantritt gegenüber dem Vermieter anzuzeigen und 
werden durch den Vermieter auf dem Übergabeprotokoll 
vermerkt. 

 
9.4 Vor der Fahrzeugübergabe erfolgt eine ausführliche Fahrzeug-

Einweisung. Der Vermieter kann die Übergabe des Fahrzeugs 
vorenthalten bis die Fahrzeug-Einweisung abgeschlossen ist. 
Durch den Mieter verantwortete Übergabeverzögerungen und 
Kosten gehen zu Lasten des Mieters.  

 
9.5 Der Mieter verpflichtet sich, das Fahrzeug zum vertraglich 

vereinbarten Zeitpunkt von innen gereinigt und in 
protokoliertem Zustand (lt. Übergabeprotokoll) an den 
Vermieter am Sitz des Vermieters zurückzugeben. Hat der 
Mieter bei Rückgabe des Fahrzeuges die Toilette nicht geleert 

und/oder nicht gereinigt, wird eine im Mietvertrag definierte 
Pauschale fällig. Der Nachweis, dass ein Schaden überhaupt 
nicht entstanden ist oder wesentlich niedriger ist, bleibt dem 
Mieter unbenommen. Ist das Fahrzeug bei Rückgabe innen 
nicht oder ungenügend gereinigt, werden darüber hinaus die 
tatsächlich anfallenden Reinigungskosten berechnet, deren 
Mindestpauschale im Mietvertrag ausgewiesen ist. Der 
Nachweis, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist 
oder wesentlich niedriger ist, bleibt dem Mieter unbenommen.  

 

9.6 Beschädigte bzw. fehlende Gegenstände werden dem Mieter 
berechnet, sofern dieser die Beschädigung oder den Verlust zu 
vertreten hat.  

 

9.7 Gibt der Mieter das Fahrzeug nach Ablauf der vereinbarten 
Nutzungsdauer nicht oder nicht zum vereinbarten Zeitpunkt an 
den Vermieter zurück, ist dieser berechtigt, für den über die 
Vertragsdauer hinausgehenden Zeitraum der Vorenthaltung ein 
Nutzungsentgelt in Höhe des vereinbarten Mietzinses zu 
verlangen. Darüberhinausgehende Schadenersatzansprüche 
des Vermieters bleiben davon unberührt. Nach Ablauf der 
vereinbarten Nutzungsdauer haftet der Mieter in vollem 
Umfang nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.  

 

9.8 Eine Verlängerung der Mietzeit ist nur nach ausdrücklicher 
Zustimmung des Vermieters in Textform möglich. Die 
Berechtigung zur Nutzung des Mietfahrzeuges erstreckt sich nur 
auf die vereinbarte Nutzungsdauer. Eine Fortsetzung des 
Gebrauchs nach Ablauf der Mietzeit führt auch ohne 
ausdrücklichen Widerspruch des Vermieters grundsätzlich nicht 
zu einer Verlängerung des Mietvertrages. Die Regelung des § 
545 BGB findet ausdrücklich keine Anwendung. 

 

9.9 Rückgaben des Fahrzeugs vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit 
haben keine Verringerung der vereinbarten Miete zur Folge, es 
sei denn, das Fahrzeug kann anderweitig vermietet werden.  

 

9.10 Der Vermieter ist berechtigt, das Fahrzeug vor Ablauf der 
vereinbarten Nutzungsdauer unter fristloser Kündigung des 
Mietvertrages zurückzuverlangen. Hierfür muss ein wichtiger 
Grund vorliegen. Das Recht des Mieters zur außerordentlichen 
Kündigung im Falle eines wichtigen Grundes bleibt hiervon 
unberührt.  

 

9.11 Kommt der Mieter seiner Rückgabeverpflichtung auch nach 
einer weiteren ausdrücklichen Rückgabeaufforderung nicht 
nach bzw. ist für den Vermieter nicht erreichbar, behält sich der 
Vermieter vor, Strafanzeige zu erstatten. Hierdurch entstehende 
Kosten sind durch den Mieter zu tragen, es sei denn, er hat den 
Verstoß gegen die Rückgabeverpflichtung nicht zu vertreten. 

 
10. Nutzung und Nutzungsverbote des Mietfahrzeugs 
 
10.1 Die Benutzung des Fahrzeugs ist ausschließlich innerhalb der 

Europäischen Union (EU), mit Ausnahme von Zypern, gestattet. 
Zusätzlich ist die Benutzung des Fahrzeugs in Albanien, Andorra, 
Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino und der Schweiz 
gestattet.  Außerhalb dieser Grenzen besteht in der 
Kraftfahrversicherung (insbesondere Vollkaskoschutz) kein 
Versicherungsschutz. Will der Mieter das Fahrzeug in anderen 
Ländern und Gebieten benutzen, so ist hierzu eine schriftliche 
vorherige Zustimmung des Vermieters erforderlich. 

 



 
 
 
 
10.2 Vom Vermieter generell nicht gestattet ist die Nutzung des 

Fahrzeugs zu folgenden Zwecken: 
 

- Teilnahme an Wettrennen, Fahrertraining, Geländefahrten, 
Fahren auf unbefestigten Wegen (Ausnahme Campingplätze) 
und ähnlichen Nutzungen. 

- Beförderung von leicht entzündlichen, giftigen oder sonst 
gefährlichen Stoffen. 

- Zum Transport von Möbeln, oder möbelähnlichen 
Gegenständen, Baumaterialien, Abfällen, Grünschnitt usw. 

- Jegliche Verwendung im Zusammenhang mit der Begehung von 
Straftaten oder Zoll- und Steuervergehen, insbesondere dem 
Transport von Stoffen, die unter das Betäubungsmittelgesetz 
fallen. 

- Die Benutzung des Fahrzeugs ist nicht gestattet, sofern der 
Mieter oder Fahrer nicht im Besitz einer gültigen in Deutschland 
anerkannten Fahrerlaubnis ist, ein Fahrverbot besteht oder die 
Fahrerlaubnis vorläufig entzogen ist. 

 
10.3 Die Benutzung des Fahrzeugs ist nicht gestattet, sofern der 

Fahrer infolge Genusses alkoholischer Getränke oder anderer 
berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher 
zu führen (fahruntüchtiger Fahrer). 

 
10.4 Hält sich der Mieter nicht an die in den vorstehenden 

Abschnitten 10.1 bis 10.3 vereinbarten Nutzungsverbote, liegt 
eine Pflichtverletzung des Mieters beim Gebrauch des 
Fahrzeugs vor. 

 
11. Fürsorgepflichten des Mieters und Haftung für Schäden 

 
11.1 Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug vor der Übernahme 

genauestens zu überprüfen. Falls Beschädigungen oder Mängel 
festgestellt werden, zeigt der Mieter diese dem Vermieter in 
Textform an. 

 
11.2 Der Mieter ist verpflichtet, das Fahrzeug ab dem Zeitpunkt der 

Übergabe so zu behandeln und zu benutzen, wie es ein 
verständiger auf die Werterhaltung bedachter Eigentümer tun 
würde. Insbesondere ist der Mieter auf seine Kosten 
verpflichtet: 

 
- Das Fahrzeug bei extremen Wetterbedingungen (z. B. 

Hagel, Sturm, Überschwemmung, starker Schneefall) 
entsprechend gegen Beschädigungen zu sichern; 

- Das Fahrzeug bei Besorgnis der Beschädigung durch 
Vandalismus auf eigene Kosten entsprechend zu sichern, 
zum Beispiel durch Abstellen in einer gesicherten Garage; 

- Signalisieren die Kontrollleuchten im Fahrzeug (z. B. für 
Ölstand/Öldruck, Wasser, Temperatur, Bremsenverschleiß 
oder Sonstiges) ein Problem, so ist der Mieter verpflichtet, 
sich entsprechend den in der Betriebsanleitung des 
Herstellers für das Fahrzeug dafür vorgegebenen 
Hinweisen zu verhalten. 

- Den Ölstand des Motors und der Nebenaggregate sowie 
den Reifendruck vor jedem Antritt einer längeren Fahrt zu 
prüfen und ggf. entsprechend den Vorgaben des 
Herstellers richtigzustellen. 

 
11.3 Das Fahrzeug darf – ausgenommen in Notfällen – nur vom 

Mieter selbst bzw. dem/n im Mietvertrag angegebenen 
Fahrer(n) geführt werden. Der Mieter muss persönlich bei der 
Abholung des Mietfahrzeuges erscheinen. Der Mieter ist 
verpflichtet, die Namen und Anschriften aller Fahrer des 
Fahrzeuges dem Vermieter bekannt zu geben und von diesen 

eine Kopie des Führerscheins und Personalausweises zu 
hinterlegen. 
 

11.4 Der Mieter verpflichtet sich, vor Überlassung des 
Mietfahrzeuges an einen weiteren Fahrer zu prüfen, ob sich 
dieser im Zeitpunkt der Nutzung in einem fahrtüchtigen 
Zustand und im Besitz der erforderlichen und gültigen 
Fahrerlaubnis befindet und keinem Fahrverbot unterliegt. Des 
Weiteren hat der Mieter die Pflicht, den Fahrer über die Geltung 
und den Inhalt der Allgemeinen Vertragsbedingungen zu 
informieren. 

 

11.5 Das Mietfahrzeug ist schonend und sachgemäß zu behandeln 
(hierzu gehört insbesondere die Kontrolle des Öl- und 
Wasserstandes sowie des Reifendruckes, Verwendung des 
vorgeschriebenen Kraftstoffes), ordnungsgemäß und den 
Vorgaben entsprechend zu bedienen sowie jeweils 
ordnungsgemäß zu verschließen. Das Lenkradschloss muss 
beim Verlassen des Fahrzeuges eingerastet sein. Der Mieter hat 
beim Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugschlüssel und die 
Fahrzeugpapiere na sich zu nehmen und für Unbefugte 
unzugänglich aufzubewahren. Die für die Benutzung 
maßgeblichen Vorschriften, Zuladungsbestimmungen, 
Fahrzeugabmessungen (Höhe, Breite) und technischen Regeln 
sind zu beachten. Der Mieter verpflichtet sich, regelmäßig zu 
überprüfen, das sich das Mietfahrzeug in verkehrssicherem 
Zustand befindet.  

 
11.6 Der Mieter hat im Rahmen seiner gegenüber dem Vermieter 

bestehenden allgemeinen Fürsorge- und Sorgfaltspflichten für 
das gemietete Fahrzeug auch das Verschulden von seinen 
Beifahrern und Mitreisenden zu vertreten. Beifahrer und 
Mitreisender ist jeder, der sich mit Wissen und im 
Einverständnis mit dem Mieter im oder am Fahrzeug befindet. 

 
11.7 Der Mieter haftet für alle Vermögensschäden des Vermieters, 

die aufgrund einer schuldhaften Verletzung seiner allgemeinen 
und nach diesem Mietvertrag bestehenden Fürsorgepflichten 
entstehen, im gesetzlichen Umfang. 
Der Vermieter ist bei Versicherungsfällen verpflichtet, zunächst 
die Fahrzeugvoll- oder Fahrzeugteilversicherung (Voll- oder 
Teilkaskoversicherung) in Anspruch zu nehmen. Leistungen der 
Versicherung mindern die Schadensersatzpflicht des Mieters. 

 
11.8 Nimmt der Vermieter die Reparatur eines Schadens selbst oder 

durch eigene Mitarbeiter vor, so wird hiermit ein Stundensatz 
je geleistete Arbeitsstunde und Person in Höhe von 75,00 € 
(netto) als angemessene Ersatzleistung vereinbart. Ebenfalls 
kann dem Mieter, der Aufwand des Vermieters zur Beseitigung, 
des durch ihn verursachten Schadens, mit 75,-€ (netto) / 
angefangene Arbeitsstunde, berechnet werden. 

 
11.9 Im Falle eines Schadens an der Mietsache, verursacht durch den 

Mieter und einer daraus folgenden nötigen Reparatur durch 
eine Fachwerkstatt, ist durch den Vermieter die ausführende 
Fachwerkstatt zu bestimmen.  

 

11.10 Der während der Mietdauer verbrauchte Kraftstoff, 
Motoröl, AdBlue und andere Hilfs- und Betriebsstoffe sind vom 
Mieter auf eigene Kosten zu beschaffen. 

 
11.11 Reparaturen, die notwendig werden, um die Betriebs- und 

Verkehrssicherheit des Fahrzeugs wiederherzustellen, dürfen 
vom Mieter bis zu einer Höhe von 100,00 € brutto ohne 
Nachfrage beim Vermieter bei einer Fachwerkstatt in Auftrag 



 
 
 
 

gegeben werden. Im Übrigen dürfen Reparaturen nur mit 
ausdrücklicher und schriftlicher Einwilligung des Vermieters in 
Auftrag gegeben werden. Die Erstattung der dadurch 
angefallenen und genehmigten Reparaturkosten leistet der 
Vermieter nur gegen Vorlage entsprechender Nachweise und 
Belege im Original, sofern der Mieter nicht für den der 
Reparatur zugrunde liegenden Defekt den Vorgaben der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend haftet. 
Darüber hinaus ist für die Erstattung die Vorlage der 
Austauschteile/Altteile erforderlich, sofern es sich um 
Garantieteile handelt (Batterien, Wechselrichter, Ladegerät, 
Wasserpumpe). Im Übrigen hat der Mieter die Pflicht, die 
Austauschteile/Altteile dem Vermieter vorzulegen, sofern sie 
für ihn verfügbar waren und der Rücktransport zumutbar ist.  
 

11.12 Der Mieter darf an dem Fahrzeug keine technischen 
Veränderungen vornehmen. Der Mieter ist nicht dazu befugt, 
das Fahrzeug optisch zu verändern, insbesondere mit 
Lackierungen, Aufklebern oder Klebefolien zu versehen.  

 
11.13 Haustiere dürfen nach ausdrücklicher schriftlicher 

Zustimmung des Vermieters nur in dafür geeigneten 
Fahrzeugen mit vom Mieter/Fahrer zu stellenden, zulässigen 
Sicherungsvorkehrungen /-einrichtungen mitgenommen 
werden. Für die Einhaltung der entsprechenden Tierschutz-, 
Beförderungs-, Impf- und Transit-/Einreisebestimmungen ist 
der Mieter/Fahrer eigenverantwortlich. Haustiere können zu 
einer kostenpflichtigen Sonderreinigung laut Preisliste/ 
Mietvertrag führen, insbesondere wenn das Fahrzeug nach Tier 
riecht und/oder Tierhaare/-ausscheidungen vorzufinden sind. 
Reinigungskosten, die durch die Nichtbeachtung/ 
Zuwiderhandlung entstehen sowie ein dem Vermieter 
entgangener Gewinn durch die zeitweise Nichtvermietbarkeit 
gehen zu Lasten des Mieters.  

 
11.14 Der Mieter verpflichtet sich, dem Vermieter eine Änderung 

seiner Rechnungsanschrift nach Abschluss des Mietvertrages 
und bis zur vollständigen Abwicklung des Mietverhältnisses 
unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen. Daneben 
verpflichtet sich der Mieter, den Namen und die Adresse eine 
berechtigten oder unberechtigten Fahrers des Fahrzeuges 
mitzuteilen, sofern der Vermieter an der Offenlegung ein 
berechtigtes Interesse hat, insbesondere bei Schadenfällen des 
Fahrers.  

 
11.15 Die Mitnahme von Kindern unter 12 Jahren ist nur zulässig 

mit amtlich genehmigten und nach Größe Alter und Gewicht 
gewählten Kindersitz / § 21 StVO) auf dazu geeigneten und 
zugelassenen Sitzplätzen.  

11.16 Bei jeglicher Zuwiderhandlung kann der Mieter von 
weiteren Anmietungen bei dem Vermieter ausgeschlossen 
werden.  

 
12. Nicht unfallbedingte Fahrzeugschäden u. technische Defekte: 

 
12.1 Der Mieter haftet für alle Schäden am Fahrzeug, die auf 

Bedienungsfehler während der Mietzeit zurückzuführen sind, 
im gesetzlichen Umfang. 

 
12.2 Treten nach der Übergabe des Fahrzeugs an den Mieter nicht 

unfallbedingte technische Defekte am Fahrzeug auf, die die 
Gebrauchstauglichkeit wesentlich einschränken, sind beide 
Parteien berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung fristlos 
zu kündigen, sofern es nicht möglich ist, den Defekt durch eine 
Reparatur kurzfristig zu beheben. 

 

12.3 Für die Dauer der durch einen technischen Defekt bedingten 
Gebrauchsbeeinträchtigung ist der Tagesmietpreis um 1/24 je 
angefangene Stunde zu mindern. Der Mieter verzichtet auch im 
Falle einer Kündigung auf alle weitergehenden Ansprüche, es 
sei denn, für den technischen Defekt ist ein grob fahrlässiges 
oder vorsätzliches Verhalten des Vermieters ursächlich. 

 
12.4 Endet der Vertrag aufgrund einer fristlosen Kündigung gemäß 

Abschnitt 12.2., so bleibt der Mieter zur Zahlung der 
vereinbarten Miete bis zum Zeitpunkt der Kündigung 
verpflichtet. Auf alle etwa bestehenden weitergehenden 
Ansprüche, insbesondere Schadensersatz einschließlich Ersatz 
von Mangelfolgeschäden verzichten die Parteien gegenseitig. 
Dieser Verzicht gilt nicht, wenn der Defekt vom Vermieter grob 
fahrlässig oder vorsätzlich zu vertreten ist. 

 
12.5 Abschnitte 12.2 bis 12.4. gelten nicht, sofern der Mieter gemäß 

Abschnitt 12.1. wegen eines Bedienungsfehlers für den 
Schaden haftet, das heißt der Defekt auf einen 
Bedienungsfehler des Mieters zurückzuführen ist. 

 
12.6 Der Mieter hat dem Vermieter einen etwaigen technischen 

Defekt des Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt eine 
Anzeige, hat der Mieter dem Vermieter den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. 

 

13. Verkehrsunfälle, Haftungsbeschränkung des Mieters: 
 

13.1 Der Vermieter haftet nicht für Gegenstände, die vom Mieter in 
das Fahrzeug eingebracht wurden, wie bspw. Reisegepäck, 
Kameras oder Fahrräder. Bei Verkehrsunfällen ist der Vermieter 
verpflichtet, dem Mieter alle zur Durchsetzung seiner eigenen 
Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche gegenüber 
Unfallgegnern erforderlichen Daten in Textform mitzuteilen, 
dies gilt auch für entsprechende Ansprüche seiner Beifahrer 
und Mitreisenden. 

 
13.2 Im Falle eines Verkehrsunfalles, sofern es sich nicht nur um 

einen Bagatellunfall handelt, durch den die Gebrauchstauglich-
keit des Fahrzeugs nicht wesentlich eingeschränkt ist, sind beide 
Parteien berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung fristlos 
zu kündigen. Der Mieter bleibt auch in diesem Fall zur Zahlung 
der vereinbarten Miete bis zum Zeitpunkt der Kündigung 
verpflichtet. 

 
13.3 Bei Verkehrsunfällen (auch ohne Fremdbeteiligung), Brand, 

Wildschaden und sonstigen Schäden hat der Mieter 
unverzüglich die örtliche Polizei hinzuzuziehen und für die 
Aufnahme des Unfall- bzw. Schadenhergangs zu sorgen, den 
Vermieter zu benachrichtigen, dem Vermieter einen 
ausführlichen Unfallbericht mit beigefügter Unfallskizze 
zukommen zu lassen, bei Unfällen mit Fremdbeteiligung sind 
die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge und deren 
Haftpflichtversicherungen und Namen und Anschriften der 
Fahrer und der Zeugen festzuhalten. 

 
13.4 Der Haftung des Mieters für Schäden richtet sich nach den 

gesetzlichen Vorschriften.  
Die Haftung des Mieters ist – sofern ihm keine Obliegenheits-
verletzung nach Abschnitt 13.3. oder 13.5.vorzuwerfen ist - 
begrenzt auf 1.500,-€ je Schadenfall, soweit die für das 
Fahrzeug bestehende Fahrzeugversicherung Kasko-
/Haftpflichtschäden übernimmt. Die Versicherungs-
bedingungen werden zusammen mit dem Mietvertrag 
ausgehändigt.  



 
 
 
 

Soweit der Mieter eine Zusatzversicherung zur Versicherung 
des Selbstbehalts abgeschlossen hat, beläuft sich die 
Selbstbeteiligung je Schadenfall abweichend auf den dort 
versicherten Selbstbehalt, mindestens aber auf 1.500,00 €. 

 
13.5 Führt das Verhalten des Mieters nach einem Verkehrsunfall 

(beispielsweise Unfallflucht), oder das Verhalten des Mieters, 
welches für den Verkehrsunfall ursächlich war, ein Verstoß 
gegen die Nutzungsverbote nach Abschnitt 3 oder eine sonstige 
Obliegenheitsverletzung des Mieters dazu, dass sich die für das 
Fahrzeug bestehende Fahrzeugvoll- oder Fahrzeugteilver-
sicherung ganz oder teilweise auf Leistungsfreiheit nach den 
Vorschriften des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
gegenüber dem Vermieter berufen kann, haftet der Mieter für 
alle Vermögensschäden des Vermieters im gesetzlichen 
Umfang, soweit diese nicht durch eine Versicherungsleistung 
gedeckt sind. 
Die Vollkaskoversicherung kann sich beispielsweise auf 
Leistungsfreiheit berufen, wenn der Mieter das Fahrzeug 
unter Einfluss von alkoholischen oder sonstigen 
berauschenden Mitteln führt oder Unfallflucht begeht. 

 
13.6 Führt das Verhalten des Mieters während der Nutzung des 

Mietobjektes zu einer Schädigung und eine Folgevermietung 
kann aufgrund des Fehlverhaltens des Mieters nicht stattfinden, 
so kann der Mieter für den Ausfall der Folgegeschäfte im 
gesetzlichen Umfang haftbar gemacht werden. 

 
13.7 Mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Befriedigung sämtlicher 

Schadensersatzansprüche des Vermieters durch den Mieter tritt 
der Vermieter alle ihm möglicherweise gegenüber dritten 
Personen zustehenden Schadensersatzansprüchen zum Zwecke 
der Geltendmachung an den Mieter ab. 

 
14. Fürsorgepflicht und Haftung des Vermieters: 

 
14.1 Der Vermieter ist verpflichtet, die Regulierung von allen 

Fahrzeugschäden, die einen Versicherungsfall darstellen, bei 
den betreffenden Fahrzeugversicherungen zu verlangen, soweit 
dies nicht unwirtschaftlich oder offensichtlich aussichtslos 
erscheint. 

 
14.2 Der Vermieter kann die Leistung verweigern, soweit diese für 

den Vermieter unmöglich ist. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn das Fahrzeug vor Beginn der Mietzeit durch einen 
Verkehrsunfall oder infolge höherer Gewalt bei Natur-
ereignissen so beschädigt wurde, dass es nicht mehr gebrauch-
stauglich ist, und eine Reparatur oder Ersatzbeschaffung vor 
Beginn der Mietzeit nicht mehr möglich war oder einen 
Aufwand erfordert hätte, der unter Berücksichtigung der 
Mietdauer und des vereinbarten Gesamtmietpreises und der 
Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis 
zum Leistungsinteresse des Mieters steht. 

 
14.3 Der Vermieter kann die Leistung auch verweigern, wenn er 

keinen Versicherungsschutz durch eine Fahrzeugvoll-
versicherung zu wirtschaftlich zumutbaren Bedingungen 
erreichen kann. 

 
14.4 Im Fall einer Nichtleistung gemäß Abschnitt 14.2. und 14.3. sind 

Schadensersatzansprüche gegenüber dem Vermieter - gleich 
aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen, es sei denn, dem 
Vermieter fällt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last. Der 
Vermieter ist jedoch verpflichtet, alle erhaltenen Zahlungen an 
den Mieter umgehend zurückzuzahlen. 

 

14.5 Der Vermieter übernimmt keine Gewähr für die Eignung des 
Fahrzeugs zu dem vom Mieter vorgesehenen Zweck. 

 
14.6 Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters ist 

ausgeschlossen. Der Vermieter haftet nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit, für leichte Fahrlässigkeit nur bei der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht bei der Verletzung des Körpers, des Lebens oder 
der Gesundheit und nicht in dem Fall des arglistigen 
Verschweigens von Mängeln des Fahrzeugs. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt entsprechend für alle nach 
Vertragsschluss oder nach Überlassung des Fahrzeugs 
entstandenen Mängel des Fahrzeugs oder sonstige Schäden. 

 
15. Verlust von Schlüsseln oder Fahrzeugpapieren: 

 
15.1 Sofern der Mieter den Verlust von Fahrzeugpapieren oder eines 

Schlüssels zu vertreten hat, ist er verpflichtet, die Kosten der 
Ersatzbeschaffung zu tragen sowie den damit verbundenen 
Zeit- und sonstigen Aufwand des Vermieters zu entschädigen. 

 
15.2 Der Zeitaufwand des Vermieters ist dabei in Höhe von 75 €  

(netto) je Stunde zu entschädigen, es bleibt dem Mieter 
vorbehalten, den Aufwand des Vermieters durch 
Eigenleistungen zu minimieren. 

 
16. Technische und optische Veränderungen: 

 
16.1 Der Mieter darf an dem Fahrzeug keine technischen 

Veränderungen vornehmen. 
 

16.2 Der Mieter ist nicht dazu befugt, das Fahrzeug optisch zu 
verändern, dazu zählen insbesondere Lackierungen, Aufkleber 
oder Klebefolien. 

 
16.3 Der Mieter versichert ausdrücklich, dass während der 

Mietdauer an der Mietsache keinerlei Schäden eingetreten 
sind, welche vom Mieter ohne Zustimmung des Vermieters 
(vorherige Einwilligung/nachträgliche Genehmigung) im Wege 
einer Eigen- oder Fremdreparatur vor der Fahrzeugrückgabe 
beseitigt wurde. 

 
17. Haftung des Mieters 
 
17.1 Der Mieter haftet dem Vermieter für Fahrzeugschäden, 

Fahrzeugverlust und darüberhinausgehende Schäden des 
Vermieters aufgrund der Verletzung von Vertragspflichten, 
soweit der Mieter den Schaden oder Verlust zu vertreten hat, 
nach den folgenden Bestimmungen: 
 

17.2 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Mieter während der 
vereinbarten Nutzungsdauer lediglich bis zum vertraglich 
vereinbarten Selbstbehalt, pro Schadensfall, soweit diese 
Bedingungen keine weitergehende Haftung anordnen. Kommt 
der Mieter mit der Rückgabe des Fahrzeuges in Verzug, haftet 
er ab Eintritt des Verzuges entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben uneingeschränkt für alle hieraus entstandenen 
Schäden. 

 
17.3 Die Haftungsbeschränkung auf den vertraglich vereinbarten 

Selbstbehalt gilt nicht für vom Mieter vorsätzlich verursachte 
Schäden. In diesem Fall haftet der Mieter in voller 
Schadenshöhe. Für den Fall, dass der Mieter den Schadensfall 
während der vereinbarten Nutzungsdauer grob fahrlässig 
herbeiführt, haftet der Mieter dem Vermieter gegenüber in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Umfang 



 
 
 
 

bis zur Höhe des Gesamtschadens. Ebenfalls gilt die 
Haftungsbeschränkung auf den vertraglich vereinbarten 
Selbstbehalt nicht, sofern der Mieter eine Verletzung der in 
den, Ziffern 3 (Mindestalter des Fahrers), 9 (Fahrzeugübergabe 
und Fahrzeugrückgabe), 11 (Fürsorgepflichten des Mieters), 13 
(Verhalten bei Unfall oder Schadensfall) geregelten 
Vertragspflichten vorsätzlich begeht. In diesen Fällen haftet der 
Mieter in voller Schadenhöhe für alle von ihm zu vertretenden 
Schäden. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
genannten Vertragspflichten während der vereinbarten 
Nutzungsdauer haftet der Mieter dem Vermieter gegenüber in 
einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Umfang 
bis zur Höhe des Gesamtschadens. Die Beweislast für das 
Nichtvorliegen grober Fahrlässigkeit trägt der Mieter. Die 
Haftungsbeschränkung entfällt nicht, wenn die Verletzung der 
Vertragspflicht weder Einfluss auf den Schadenseintritt oder 
auf die Feststellung des Schadens sowie auf das Vorliegen der 
Voraussetzungen der Gewährung der Haftungsbeschränkung 
hat. Dies gilt nicht im Falle   arglistigen Verhaltens. 
 

17.4 Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer haftet der Mieter 
in vollem Umfang nach den allgemeinen gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
17.5 Für Schäden am Fahrzeug oder an Dritten durch die 

mitgeführten Tiere haftet der Mieter nach den gesetzlichen 
Vorgaben. 

 
17.6 Mehrere Mieter haften als Gesamtschuldner. 
 
17.7 Der Mieter verpflichtet sich, den Vermieter für alle während 

der Nutzung des Mietfahrzeuges anfallenden Gebühren, 
Abgaben, Bußgelder, Strafen und sonstige Kosten, die er zu 
vertreten hat, in vollem Umfang von der Haftung freizustellen. 
Eingehende Kostenbescheide, etc. werden zzgl. einer 
Bearbeitungsgebühr lt. Zusatzinformationen zum Mietvertrag 
an den Mieter weitergeleitet, es sei denn, der Mieter weist 
nach, dass dem Vermieter kein oder ein geringerer Aufwand 
und/oder Schaden entstanden ist. 

 
17.8 Der Mieter hat bei der Benutzung von mautpflichtigen Straßen 

für die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der 
anfallenden Mautgebühr zu sorgen. 

 
17.9 Solange die Schuldfrage ungeklärt ist, ist der Vermieter 

berechtigt, die Kaution zurückzubehalten. 
18. Verjährung 

 
18.1 Der Mieter muss offensichtliche Mängel an dem Mietfahrzeug 

unverzüglich dem Vermieter schriftlich anzeigen. Für die 
Einhaltung der Unverzüglichkeit kommt es auf die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige durch den Mieter an. Sofern der 
Vermieter infolge der Unterlassung der Anzeige nicht Abhilfe 
schaffen konnte, sind Ansprüche des Mieters nur möglich, 
sofern ihn kein Verschulden trifft. 
 

18.2 Alle vertraglichen Ansprüche des Mieters verjähren innerhalb 
von 12 Monaten, gerechnet ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn, es sei denn, es handelt sich um Schäden 
durch die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit des Mieters oder um Fälle, in denen der Vermieter, 
ein gesetzlicher Vertreter oder ein Erfüllungsgehilfe den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 
Wurden vom Mieter Ansprüche geltend gemacht, so wird die 
Verjährung bis zu dem Tage gehemmt, an dem der Vermieter 
die Ansprüche schriftlich zurückweist. 

 
18.3 Schadensersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderung 

und Verschlechterung der Mietsache verjähren frühestens 
nach Ablauf von 12 Monaten, beginnend grundsätzlich mit der 
Rückgabe des Fahrzeuges beim Vermieter. Sofern der Unfall 
polizeilich aufgenommen wurde, werden Schadenersatz-
ansprüche des Vermieters gegen den Mieter erst fällig, wenn 
der Vermieter Gelegenheit zur Einsichtnahme in die 
Ermittlungsakte hatte. Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt 
jedoch spätestens 6 Monate nach Rückgabe des Mietfahrzeugs. 
Der Vermieter ist verpflichtet, sich unverzüglich und 
nachdrücklich um Akteneinsicht zu bemühen und den Mieter 
über den Zeitpunkt der Akteneinsicht unverzüglich zu 
unterrichten. 

 
19. Datenschutz 

 
19.1 Der Mieter ist damit einverstanden, dass der Vermieter seine 

persönlichen Daten speichert 
 

19.2 Der Vermieter darf diese Daten an Dritte, die ein berechtigtes 
Interesse haben, weitergeben, wenn die bei der Anmietung 
gemachten Angaben in wesentlichen Punkten unrichtig sind 
oder das gemietete Fahrzeug nicht innerhalb von 2 Stunden 
nach Ablauf der gegebenenfalls verlängerten Mietzeit 
zurückgegeben wird oder Mietforderungen im Mahnverfahren 
geltend gemacht werden müssen. Darüber hinaus kann einer 
Weiterleitung der Daten an alle für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten zuständigen Behörden 
oder deren Bevollmächtigten für den Fall erfolgen, dass der 
Mieter sich tatsächlich unredlich verhalten hat bzw. 
hinreichende Anhaltspunkte hierfür bestehen. Dies erfolgt 
beispielsweise für den Fall falscher Angaben zur Vermietung, 
Vorlage falscher bzw. verlustgemeldeter Personalurkunden, 
Nichtrückgabe des Fahrzeuges, Nichtmitteilung eine 
technisches Defekts Verkehrsverstößen u. a.. 

19.3 Vor Vertragsabschluss kann eine Auskunft über das 
Zahlungsausfallrisiko des Mieters eingeholt werden. Der 
Mietinteressent / Mieter gibt hierzu sein Einverständnis. Zu 
diesem Zweck übermitteln wir ggf. Namen und Kontaktdaten  
an die Creditreform- Weitere Informationen zur 
Datenverarbeitung bei Creditreform erhalten Sie in dem 
ausführlichen Merkblatt Creditreform Informationen gem. 
Art.14 EU-DSGVO. Bei einem negativen Ergebnis behalten wir 
uns vor, keine Mietverträge mit unseren Kunden zu schließen.  

 
19.4 Die Fahrzeuge können mit einem GPS System zur 

Diebstahlüberwachung ausgestattet sein. Der Vermieter behält 
sich das Recht vor, das Fahrzeug aus der Ferne stillzulegen und 
die Verkehrsdaten an entsprechende Dritte Personen und 
Behörden im Verdachtsfall weiterzugeben.  

 
20. Allgemeine Bestimmungen 

 
20.1 Sofern der Unterzeichner des Mietvertrages sich nicht 

ausdrücklich als Vertreter des Mieters bezeichnet, haftet er 
neben der Person, Firma oder Organisation, für die er den 
Mietvertrag abgeschlossen hat, persönlich als 
Gesamtschuldner. 
 

20.2 Die Aufrechnung ist mit Ausnahme von unbestrittenen, 
rechtskräftig festgestellten oder entscheidungserheblichen 
Forderungen ausgeschlossen. 

 
20.3 Der Vermieter ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner 

Verpflichtungen Dritter zu bedienen. 



 
 
 
 
 
20.4 Die Abtretung von Ansprüchen aus dem Mietvertrag an Dritte 

ist ausgeschlossen, ebenso die Geltendmachung solcher 
Ansprüche in eigenem Namen.  
 

21. Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges 
 

21.1 Die Einhaltung der Straßenverkehrsgesetze beim Betrieb des 
Fahrzeugs und der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr 
im In- und Ausland ist ausschließlich Sache des Mieters. 

 
21.2 Die Parteien vereinbaren die Geltung von deutschem Recht für 

ihre gegenseitigen rechtlichen Beziehungen aus diesem 
Mietvertrag. 

 
21.3 Für den Fall, dass der Mieter keinen allgemeinen Gerichtsstand 

in Deutschland hat, vereinbaren die Parteien, die Zuständigkeit 
deutscher Gerichte für die Entscheidung über 
Rechtsstreitigkeiten die aufgrund dieses Mietvertrages bzw. 
Mietverhältnisses entstehen könnten. Zuständig soll dabei das 
Gericht sein, bei dem der Vermieter seinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat, sofern nicht das Amtsgericht ausschließlich 
zuständig ist, in dem sich das vermietete Mietobjekt befindet. 

 
21.4 Wenn und soweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages 

gegen eine zwingende gesetzliche Vorschrift verstößt, tritt an 
ihre Stelle die entsprechende gesetzliche Regelung. 

 

22. Schlussbestimmungen 
 

22.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Vermieters. 
 

22.2 Änderungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen und 
zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Textform beider Parteien, sofern sie mündliche Vereinbarungen 
m Zeitpunkt des Vertragsschlusses betreffen. Erklärungen 
Dritter haben keinen Einfluss, insbesondere keine bindende 
Wirkung auf das Mietverhältnis zwischen Vermieter und Mieter. 

 
22.3 Für den zwischen dem Vermieter und dem Mieter zustande 

gekommenen Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht. 
vorrangig gelten die Bestimmungen des Mietvertrages, 
ergänzend und hilfsweise gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
22.4 Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die 

Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon unberührt. 
 

22.5 Ist der Mieter ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand der Geschäftssitz des Vermieters 
für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages 
ergeben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber Personen, die 
keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder 
Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland 
verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 
ist. 

 
22.6 Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): 

 

22.7 Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz teil. 

 

 
 

Wir haben die allgemeinen Mietbedingungen zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Ort, Datum                                   
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Unterschrift Mieter


